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Stellungnahme zur EU-Verordnung 1907/2006 (REACH) inkl. PAK 

Um die Lieferkette abzusichern und im Interesse der Produktesicherheit fordern und verfolgen wir 
die Umsetzung von REACH auch auf Seite unserer Lieferanten. Die Zusicherung der REACH-
Konformität ist ein Teil unserer Lieferantenqualifikation. Unserer Informationspflicht nach Art. 33 der 
REACH-Verordnung verpflichten wir uns nachzukommen, sollten wir von unseren Vorlieferanten 
bei der Belieferung entsprechende Informationen erhalten. 
Die bei uns bezogenen Produkte erfüllen die EU - Verordnung 1907/2006 inkl. PAK.  
Massgebend ist die Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders 
besorgniserregenden Stoffe (SVHC, gemass Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH-VO) in Anhang 1.17 ChemRRV), die laufend aktualisiert wird und jederzeit unter 
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table eingesehen werden kann. 

Stellungnahme zur EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) 

In der Schweiz ist der Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräteabfall durch die Verordnung über 
die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) 
814.620 geregelt. Diese ist seit 1998 in Kraft. Die Schweizer Verordnung 814.620 kann man als 
Vorreiter der EU-Richtlinie sehen. 
Wir sind Mitglied bei folgenden Verbänden: 
• SWICO (Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und 

Organisationstechnik) 
• SENS (Stiftung Entsorgung Schweiz) 
• SLRS (Stiftung Licht Recycling Schweiz) 
• INOBAT (Interessenorganisation Batterieentsorgung) 

Konformitatserklarung zur EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) 

Hiermit bestatigen wir, dass die Produkte der Max Hauri AG den RoHS Richtlinien 2011/65/EU und 
2015/863/EU entsprechen. Die Erklärung bezieht sich auf Produkte, die von den genannten 
Richtlinien betroffen sind und für die keine Ausnahmeregelungen bestehen. 

Die Zusicherung der RoHS-Konformität ist ein Teil unserer Lieferantenqualifikation. 
Diese Konformitätserklarung basiert auf Informationen durch unsere Lieferanten. 
Auch wenn wir diese als zuverlässig betrachten, übernehmen wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
der Daten, Empfehlungen und Informationen keine Gewährleistung. 
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